
Die Gestaltung der Stimmzettel erfolgt nach rechtlichen Vorgaben. Aufgrund der zwei Bürgerentscheide (Ratsbegehren 
& Bürgerbegehren), sind diese nicht ganz einfach zu verstehen. Damit Sie trotzdem Ihren Abstimmungswillen sicher 
äußern können, geben wir Ihnen hier eine Hilfe: 
 

Sie möchten für das Ratsbegehren abstimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie möchten für das Bürgerbegehren abstimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Weitere Hinweise & Informationen:  

Insgesamt handelt es sich um drei Entscheide (den 
Bürgerentscheid 1 bzw. das Ratsbegehren, den 
Bürgerentscheid 2 bzw. Bürgerbegehren sowie die Stichfrage) 
die auf einem Stimmzettel zusammengefasst sind. 

Sie haben die Möglichkeit beim Bürgerentscheid 1 
(Ratsbegehren), beim Bürgerentscheid 2 (Bürgerbegehren) 
sowie bei der Stichfrage je ein Kreuz zu setzen. Insgesamt 
können somit drei Stimmen vergeben werden. 
 

Ein Bürgerentscheid wird angenommen, wenn über 20 Prozent 
der Abstimmungsberechtigten mehrheitlich dafür gestimmt 
haben. In diesem Fall stehen sich zwei Bürgerentscheide 
gegenüber (Ratsbegehren & Bürgerbegehren). Theoretisch 
könnten beide Bürgerentscheide angenommen werden, dies 
wäre aber praktisch nicht mit einander vereinbar und deshalb 
braucht es die Stichfrage.  

Die Stichfrage ist wichtig und kann entscheidend sein.  
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